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Sehr geehrter , 

Zeichen  

Dienstgebäude· � 
Württembergische Sir 6 
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Telefon 030 90139  
Fax 030 90139-  
intern  

Datum 12 Juli 2019 

wegen des Mietendeckels und Trägerwohnungen haben Sie sich mit E-Mail vom 18. Juni 2019 an_ 
mich gewandt. 

Die Mietverträge zwischen Trägern und Vermietern fallen nach der mir bekannten Rechtsprechung 
unter das Gewerbemietrecht. Für Neuverträge über Trägerwohnungen seit dem 1. Januar 2019 
sind gemäß § 578 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die mieterschützenden Rege
lungen entsprechend anzuwenden. Diese entsprechende Anwendung des Mieterschutzes für 
Wohnraum ändert vermutlich nichts daran, dass die Gerichte weiterhin einen Gewerbemietvertrag 
unterstellen werden. 

Die Herleitung der Gesetzgebungskompetenz der Länder zum Erlass eines öffentlich-rechtlichen 
Mietrechts für den nicht preisgebundenen Wohnungsbestand beruht auf der seit dem Jahr 2006 
bestehenden Länderzuständigkeit für das Wohnungswesen. Ich sehe daher leider keine Möglich
keit, mieterschützende Regelungen für die Gewerbemietverträge für Trägerwohnungen zu erlas
sen. 

Für die Nutzerinnen und Nutzer der Trägerwohnungen wird mit§ 549 Absatz 2 Nr. 3 BGB die An
wendung der mietrechtlichen Regelungen für Wohnraum weitgehend ausgeschlossen. Analog 
dazu beabsichtige ich daher, auch die Regelungen des Mietendeckels nicht auf das Binnenver
hältnis Nutzerinnen und Nutzer zu den Trägern zu erstrecken. Mieterhöhungen des Vermieters 
gegenüber den Trägern könnten dann auch weiterhin an die Nutzerinnen und Nutzer der Träger
wohnung weitergegeben werden. 
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